
      
  

 
             
           
    

     

   
  
 

 

 
 

 
 

 
  
 

 

      

       

      
 

 
   

     
    

        

       

 
   

    
    

 
  

     
    

   

 
  
 

 

 
 

 
 

 
  
 

 

 
   

 
    

 
   

 
   

 

 
   

     
 

    

        

        

 

 
   

     
 

    

 
 

      
 

    

        

        

 
   
     

    

 
   

  
    

    

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Filderstadt für das 
Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat 
der Gemeinderat der Stadt Filderstadt am 07.12.2020 die folgende Nachtragssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Bisher fest-
gesetzte 

(Gesamt-) 
Beträge 

Erhöhung 
um 

Verminderung 
um 

Neue fest-
gesetzte 

(Gesamt-) 
Beträge 

1. Ergebnishaushalt EUR EUR EUR EUR 

1.1 Ordentlichen Erträge 140.578.262 9.479.061 -12.194.199 137.863.124 

1.2 Ordentlichen Aufwendungen -140.425.141 -11.495.155 9.439.697 
-

142.480.599 

1.3 
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1. und 1.2) 

153.121 -2.016.094 -2.754.502 -4.617.475 

1.4 Außerordentlichen Erträge von 5.089.405 0 -5.089.405 0 

1.5 Außerordentlichen Aufwendungen 0 0 0 0 

1.6 
Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 
aus 1.4 und 1.5) 

5.089.405 0 -5.089.405 0 

1.7 
Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) 

5.242.526 -2.016.094 -7.843.907 -4.617.475 

2. Finanzhaushalt 

Bisher fest-
gesetzte 

(Gesamt-) 
Beträge 

Erhöhung 
um 

Verminderung 
um 

Neue fest-
gesetzte 

(Gesamt-) 
Beträge 

2.1 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

137.139.180 9.473.211 -12.194.199 134.418.192 

2.2 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-127.890.484 -7.189.305 7.886.697 
-

127.193.092 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 
2.2) 

9.248.696 2.283.906 -4.307.502 7.225.100 

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.284.570 490.510 -7.648.190 2.126.890 

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.478.747 -1.330.240 3.224.000 -18.584.987 

2.6 

Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 
2.5) 

-11.194.177 -839.730 -4.424.190 -16.458.097 

2.7 
Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) 

-1.945.481 1.444.176 -8.731.692 -9.232.997 

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 

2.10 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

0 0 0 0 

2.11 
Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittel-bestands (Saldo 
aus 2.7 und 2.10) 

-1.945.481 1.444.176 -8.731.692 -9.232.997 



 

   

         
     

 
   

 

   

         
        

      
 

      
 

   

         
 

   
 

   

       

 

     

       

             

           

   

 

          

   

     

 

  
 

  

§ 2 Kreditermächtigung 

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen wird wie bislang auf 

0 Euro festgesetzt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 

17.214.560 Euro auf 19.377.538 Euro festgesetzt. 

§ 4 Kassenkredite 

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie bislang auf 

28.000.000 Euro festgesetzt. 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie bislang festgesetzt: 

1. Für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H. 

der Steuermessbeträge; 

2. Für die Gewerbesteuer auf 395 v.H. 

der Steuermessbeträge. 

Filderstadt, den 08. Dezember 2020 

Christoph Traub 
Oberbürgermeister 



       
 

 
         

         
            

         
 
 

       
 

 
          

              
         

         
 

            
        

         
          

          
         

        
        

 
          
  

 

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 2020 nach den geltenden 
Vorschriften 

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 
2020 wir hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene 
Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 82 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 

Auslegung der Nachtragshaushaltssatzung 2020 und des Nachtragshaushaltsplans 
2020 

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 liegen 
gemäß § 81 Absatz 3 GemO zur Einsichtnahme vom 14.12.2020 bis 22.12.2020 - je 
einschließlich – während der Dienststunden im Bürgermeisteramt Filderstadt, 70794 
Filderstadt, Hochhaus Aicher Straße 26, Zimmer 401, öffentlich aus. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist die Stadtkämmerei seit Montag, 16. März 2020 
für den Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen, der Dienstbetrieb der Stadtver-
waltung wird jedoch aufrechterhalten. Die Einsichtnahme in den ausgelegten Nachtrags-
haushaltsplan ist nach vorheriger terminlicher Absprache möglich. Ein Termin kann 
telefonisch unter 0711 7003-239 oder -241 oder per E-Mail: amt20@filderstadt.de 
vereinbart werden. Schutzvorkehrungen wurden getroffen. Darüber hinaus wird die 
Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan 2020 auch auf der 
Homepage der Stadtverwaltung unter www.filderstadt.de als PDF bereitgestellt. 

Fragen zum Haushaltsplan können ebenfalls unter der oben genannten Telefonnummer 
gestellt werden. 

http:www.filderstadt.de
mailto:amt20@filderstadt.de

